______________________________ 
(Name)

______________________________
(Straße, Nr.)

______________________________
(Postleitzahl, Ort)

(Bitte gut leserlich ausfüllen)

An den

Regionalen Planungsverband Oberlausitz-Niederschlesien

Postfach 1343

02603 Bautzen

Fortschreibung des Braunkohlenplanes Tagebau Nochten

– Stellungnahme – 

Sehr geehrte Damen und Herren,

Zum Planentwurf

Ich wende mich grundsätzlich gegen den Planentwurf. Auf die Inanspruchnahme des Abbaufeldes 2 ist zu verzichten und das Vorranggebiet aufzuheben. Die ausgelegte Planung ist weder umwelt- noch sozialverträglich, preiswerte Energieversorgung kann auch ohne das Abbaugebiet 2 gesichert werden. Es besteht kein überwiegendes öffentliches Interesse an diesem Plan. Auf den Abbau der Kohle hat Vattenfall keinen Anspruch, der Schutz von Bevölkerung und Klima ist aber zwingend zu gewährleisten.

Mit der Verstromung von 310 Mio. t Braunkohle würde die gleiche Menge CO2 in die Atmosphäre freigesetzt. Das ist mit den Zielen des Klimaschutzes unvereinbar.

Auch eine Verstromung mit CCS-Technologie lehne ich wegen der unverantwortbaren Risiken ab.

Zudem sollte das Abbaugebiet 1 so verändert werden, dass mehr Abstand zu den Orten Mulkwitz, Rohne und Schleife eingehalten wird. Dies ist möglich, da bei der Gesamtfortschreibung des Planes alle bisherigen Festlegungen zu überprüfen sind.

Es besteht keine energiepolitische Notwendigkeit für den Plan. Mit der Kohle des Abbaugebietes 1 sowie des Tagebaues Reichwalde kann das Kraftwerk Boxberg mittelfristig versorgt werden, weitere Abbaugebiete sind nicht erforderlich. Das Abbaugebiet 2 dient letztlich dazu, mehr Kohle aus dem bestehenden Tagebau in den ineffizientesten und klimaschädlichsten Kohleblöcken der Lausitz zu verschwenden. Aus Klimaschutzgründen und wegen zu geringer Regelfähigkeit muss die Braunkohlenverstromung sehr bald deutlich reduziert werden. Das muss bei den ältesten Anlagen beginnen und verringert den Bedarf an Kohle aus dem Tagebau Nochten.

Alternativen zur vorgelegten Planung wurden nicht ausreichend geprüft. Andere Möglichkeiten zu Raumnutzung und Energiegewinnung sowie zum Erhalt der Siedlungen müssen geprüft werden.

Der Plan will mindestens 1500 Bürger aus ihrer Heimat vertreiben. Rohne, Mulkwitz, Mühlrose, Klein-Trebendorf und Teile von Schleife würden durch den Plan zerstört, obwohl sie ein wesentlicher Teil des sorbischen Siedlungsgebietes in der Lausitz sind. Die Lage am Rand des Tagebaues würde die Lebensqualität des Ortes Schleife zerstören.

Die gewachsene Kulturlandschaft soll dem Tagebau zum Opfer fallen, obwohl sie gerade benachbart zur Bergbaufolgelandschaft im Süden besonderen Wert hat.

Die Grundwasserabsenkung bedroht Feuchtgebiete und Trinkwassergewinnung. Zudem kann sie zu Sackungen und Bergschäden bei Absenkung wie Wiederanstieg des Wassers führen. Das Abbaugebiet 2 kann nicht sicher abgedichtet werden, eine unterirdische Dichtwand muss daher zeitnah an der Grenze des Abbaugebietes 1 errichtet werden. Werden Absenkungen auf brandenburgischem Gebiet prognostiziert, ist auch in diesem Bundesland ein Planverfahren nötig.

Der Plan würde den Zustand des Grundwassers weiter verschlechtern sowie Versauerung und Sulfateintrag in die Oberflächengewässer erhöhen. Dies gefährdet Biotope und Trinkwassergewinnung entlang der Spree bis Berlin. Es ist nicht zulässig, die ungelösten Probleme auf nachgeordnete Verfahren zu verlagern.

Eine sicher nutzbare Bergbaufolgelandschaft ist angesichts zahlreicher Rutschungen der letzten Jahre nicht glaubwürdig. Insbesondere ist kein Bergbausee verantwortbar, der fast nur gekippte Ufer besitzen soll.

Die Sicherheitszone von 150 m ist keine angemessene Umsetzung des Schutzgrundsatzes. Sie ist deutlich zu erweitern.

Zum Umweltbericht 

Der Umweltbericht ist unbrauchbar. Die Umweltauswirkungen des Abbaus werden verharmlost, die Auswirkungen der vorgesehenen Verbrennung der Kohle gar nicht betrachtet. Feinstaub ist krebserregend, ob der Grenzwert eingehalten wird oder nicht; Lärm und Staub sind gesundheitsschädigend, vor allem für nahe gelegene Wohnstandorte.

Soweit ich bereits zu einer Umsiedlung befragt wurde, so gilt im Zweifel diese im formellen Planverfahren abgegebene Stellungnahme. Einer Weitergabe meiner Einwendung an Dritte stimme ich nur zu, wenn Name und Anschrift zuvor unkenntlich gemacht werden. Mit meiner Unterschrift schließe ich mich vollumfänglich der im Verfahren eingehenden Stellungnahme der Umweltgruppe Cottbus, Str. der Jugend 94, 03046 Cottbus an.
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(ggf. individuelle Ergänzungen)

Mit freundlichen Grüßen,

____________________________ (Datum, Unterschrift)

